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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1959

Norm

ABGB §1320 B4

Rechtssatz

Ein unabwendbares Ereignis liegt vor, wenn ein Hase so knapp vor dem Kraftwagen kreuzt, daß er unter den Wagen

gerät, ohne daß es der Lenker durch Abbremsen verhindern könnte.
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